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oder auf Grund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen 
gewählten Vorstand (der Nachweis ist durch beglaubigte Abschrift oder eine Ausfertigung der bei der Wahl 
gefertigten Niederschrift oder durch die schriftliche Erklärung mehrerer bei der Wahlhandlung anwesender 
Personen zu erbringen), eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für auf 
Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des 
Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung beim Bundeswahlleiter ordnungsgemäß 
eingereicht haben.  
Welche Parteien, die auf Landeseben organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem 
Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf 
Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und 
Wählergruppen eingereicht werden können, hat das Innenministerium bekanntgemacht. 

 
 
II. Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters 
 
1. Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. Wer gemäß § 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung 

wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen; für einen solchen Vorschlag gelten die Regelungen für 
Einzelbewerber entsprechend.  
 

2. Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO 
eingereicht werden. Er muss enthalten: 

 
- den Namen und die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, sofern sie eine Kurzbezeichnung 

verwenden, auch diese, die den Wahlvorschlag einreicht; andere Wahlvorschläge können durch ein 
Kennwort des Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden; 

 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie 

Staatsangehörigkeit des Bewerbers. 
 

  Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten. 

 
3. Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 

unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner 
des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 
 

4. Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem von 
mindestens 220 (zweihundertzwanzig) Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern. Die 
Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der 
Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsträger 
nicht zu verantworten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 
 

5. Muss der Wahlvorschlag von mindestens 220 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen. 
Dabei ist folgendes zu beachten: 
 
Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind die 
Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern 
das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort des vorzuschlagenden Bewerbers 
anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. 
 
Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich 
und handschriftlich unterschreiben; neben der Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Tag der Geburt, 
Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners anzugeben. 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung seiner Gemeinde nach 
dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen.  Hat jemand mehrere Wahlvorschläge 
unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig. 
 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber ist zulässig, wenn dieser in der Gemeinde 
wahlberechtigt ist. 
 
Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zum Bürgermeister oder Landrat in mehreren Gemeinden 
und Kreisen kandidieren. 
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6. Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 

a) Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12c zur KWahlO. Die Erklärung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11 d) KWahlO abgegeben werden. 
Dabei hat der Bewerber zu versichern, dass er für keine andere Wahl zum Bürgermeister oder Landrat 
kandidiert. 

 
b) Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung 

kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d) zur KWahlO abgegeben werden. 
 

c) Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers (Anlage 9c zur KWahlO) mit 
den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherung an Eides Statt (Anlage 10c zur KWahlO). 

 
III. Einreichungsfrist 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Herzogenrath sind spätestens bis zum 
 
 25. November 2013, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist!), 
 
beim Wahlleiter der Stadt Herzogenrath, Rathausplatz 1,  2. Etage, Zimmer 221 oder 223 (Wahlamt), einzurei-
chen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden können. 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist können bis zur Zulassung nur noch Mängel behoben werden, die die Gültigkeit 
der Wahlvorschläge bei Ablauf der Einreichungsfrist nicht berühren. Gültige Wahlvorschläge liegen nach Ablauf 
der Einreichungsfrist nicht vor, wenn 
 

- die Einreichungsfrist nicht gewahrt ist, 
 

- die erforderlichen Unterschriften bei Ablauf der Einreichungsfrist fehlen, 
 

- die Zustimmungserklärungen der Bewerber bei Ablauf der Einreichungsfrist fehlen oder 
 

- bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen die Ausfertigung der Niederschrift über die 
Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin nach Anlage 9c (Wahl des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin) zur KWahlO oder die Versicherung an Eides Statt nach Anlage 10c (Wahl des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin) zur KWahlO bei Ablauf der Einreichungsfrist fehlen. 

 
Für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin gibt es nur einen Wahlbezirk, der dem Gebiet der Stadt 
Herzogenrath entspricht. 
 
 
Herzogenrath, den 01.08.2013  
Der Wahlleiter 
In Vertretung  
gez.: Birgit Froese-Kindermann 
Erste Beigeordnete  
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